
das von Polen verwaltet wird, zu errichten. Jede Auskunft über diese Post 
unterliegt einer Gebühr in Höhe von 1 RM zugunsten der Reichspost.

Die Kommandanten nahmen zur Kenntnis, daß in Ausführung der Be
schlüsse des Kontrollrates der Telegraph- und Telephondienst zwischen 
Berlin und allen Besatjungszonen Deutschlands eröffnet ist.

Die Kommandanten genehmigten die Wiederaufnahme des Postscheck
verkehrs zwischen Berlin und der sowjetischen Besatjungszone Deutsch
lands.

Die Kommandanten betstätigten die Ziffern der dem Magistrat im 
Februar ausgelieferten Betriebsstoffe:

750 Tonnen Benzin,
450 Tonnen Dieselöl,
100 Tonnen Öl,
300 Tonnen Spezialschmierstoffe,
300 Tonnen flüssiges Gas.

Die Kommandanten bestätigten das Budget der Stadt Berlin für die 
Monate Januar, Februar und März des Jahres 1946.

Die Einnahme des bestätigten Budgets wird mit 200770000 RM, die 
Ausgabe mit 215 670000 RM veranschlagt.

Anordnung 
der Alliierten Kommandantur Berlin 

Nr. 101a vom 26. Februar 1946
Richtlinien für die Entnazifizierung

Um den Einfluß des Nationalsozialismus und Militarismus in dem 
öffentlichen und wirtschaftlichen Leben Berlins völlig auszumerzen und 
die Entwicklung wahrer demokratischer Einrichtungen zu fördern, wird 
hiermit angeordnet:

1. Es ist ungesetjlich, seitens irgendeines Zweiges der Verwaltung, 
irgendeines öffentlichen oder privaten Betriebes oder einer Privat
person, ohne besondere Genehmigung der Alliierten Kommandantur 
in irgendeiner beaufsichtigenden oder leitenden Stellung oder in einer 
Stellung, die Aufsicht über Personal mit sich führt, nationalsozia
listische Parteimitglieder anzustellen oder in ihren Stellungen zu be
lassen, die mehr als nominell an der Tätigkeit der NSDAP teilgenom
men haben oder die dem Vorhaben der Alliierten feindlich gegenüber
stehen.

2. Personen sind aus ihren Stellungen wegen mehr als nur nomineller 
Tätigkeit in der NSDAP oder feindlicher Gesinnung dem Vorhaben 
der Alliierten gegenüber zu entlassen, wenn sie

I. der NSDAP beitraten oder als Mitglieder angenommen wurden, 
bevor Mitgliedschaft im Jahre 1937 Zwang wurde,

II. Amtsträger waren oder sonst aktiv in der Partei auf irgendwelcher 
Stufe von Orts- bis zu Reichsstellen oder in einer der ihr an
geschlossenen Gliederungen tätig waren, sowie in Organisationen, 
die militaristische Lehren förderten,
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